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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.03.1988

Norm

StGB §129 Z4

Rechtssatz

Den unbewa neten Beteiligten tri t die Quali kation des bewa neten Diebstahls nur dann, wenn er im Vertrauen auf

die Bewaffnung des Komplizen stiehlt und diese Bewaffnung des Beteiligten und deren Zweck für gewiß hält.
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